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RS OGH 1980/10/15 6Ob728/80
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.10.1980

Norm

EheG §61 Abs3

ZPO §411 Aa

Rechtssatz

Der Anspruch der Beklagten auf Ausspruch des Verschuldens gemäß § 61 Abs 3 EheG ist mit dem vom Kläger im

Vorprozeß erhobenen Anspruch auf Ehescheidung nach § 55 EheG in der alten Fassung nicht ident. Der Umstand, daß

im Vorprozeß der Widerspruch der Beklagten gegen das auf § 55 EheG gestützte Scheidungsbegehren als zulässig

angesehen wurde, hat daher für das Verfahren, in welchem über den Antrag der Beklagten, das Verschulden des

Klägers an der Zerrüttung der Ehe auszusprechen, zu entscheiden ist, keine Rechtskraftwirkung.
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